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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Rauschenberg 

 
 

Bauleitplanung der Stadt Rauschenberg, Gemarkung Rauschenberg 
35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“ 
 
Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 15.06.2022 (Az: RPGI-31-
61a0100/40-2014/11) mitgeteilt, dass die mit Antrag vom 14.03.2022 vorgelegte 35. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“ und das Aufstel-
lungsverfahren dieses Bauleitplans geprüft wurden und dass die Flächennutzungs-
plan-Änderung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt wird. Die Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht; die Flächennutzungsplan-Änderung wird mit dieser Be-
kanntmachung wirksam. 
 
Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umweltbericht 
sowie zusammenfassender Erklärung wird in der Stadtverwaltung Rauschenberg, 
Schlossstraße 1, 35282 Rauschenberg, im 1. Obergeschoss, Zimmer 2, zu den all-
gemeinen Dienststunden der Verwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägevorganges gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  
 
 
Rauschenberg, den 15. November 2022 
 
Der Magistrat  
 
 
Michael Emmerich, Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis: 
Der o.g. Veröffentlichungstermin sowie der Text der Bekanntmachung sind verbindlich. Änderungen an der Schreibweise oder 
Formulierung sind – mit Ausnahme offensichtlicher Schreibfehler – nicht zulässig. Die Veröffentlichung muss unter dem Kopf 
„Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Rauschenberg“ zuzüglich Wappen erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich die Bekanntmachungen über mehrere Seiten erstrecken. Sollten Probleme mit oder bei der Veröffentlichung auftreten, ist 
vor der Veranlassung von weiteren Maßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Verwaltung unter Tel. – Nr. 06425 / 9239 – 12 
zu nehmen. Auf die rechtliche Bedeutung von Amtlichen Bekanntmachungen in förmlichen Verfahren wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen!  

 


